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ÖNORM 1300: Sicherheit von (Wohn-) Gebäuden

Vermiete Wohngebäude, Alten- und Pflegeheime sowie 
sonstige Unterkünfte (Obdach, Asyl, Flüchtlinge etc.) 
müssen einer regelmäßigen Objektsicherheitsprüfung 
unterzogen werden – regelmäßige Sichtkontrollen und zer-
störungsfreie Begutachtungen.  
Gleiches gilt auch für nicht – Wohngebäude wie Rathäuser, 
Gemeindezentren, Volksbildungshaus uvm.

Hygiene bei der Trinkwasserversorgung

Sauberes Trinkwasser – eine Selbstverständlichkeit? 
Diverse Bakterien (z. B. Legionellen, Pseudomonaden, etc.) 
kommen auch in Österreich in geringer Konzentration 
praktisch in jedem Wasser vor. In technischen Anlagen 
(Trinkwasserversorgungssysteme, Wellnesseinrichtungen, 
Kühlsystemen) können sie sich, wenn die Parameter passen, 
sehr schnell vermehren und so- mit zu einer Gefahr für die 
Gesundheit werden. Entscheidend hierfür sind die Tempe-
ratur, das Nahrungsangebot und die Bewegung im System.

NASV – Nicht amtliche Sachverständige

Nichtamtliche Sachverständige (NASV ) werden von den 
Behörden in Verwaltungsverfahren eingesetzt. Die Aufgabe 
des nichtamtlichen Sachverständigen umfasst ausschließlich 
die fachtechnische Begutachtung. Das Verwaltungsverfahren 
selbst bleibt weiterhin in der Hand der Behörde.

Aus- und Weiterbildung von Gemeindemitarbeitern

Im Rahmen der TÜV AUSTRIA Akademie führen  wir 
für Gemeindemitarbeiter  praxisorientierte Kurse und 
Lehrgänge, zugeschnitten auf Gemeindethemen in den Be-
reichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität, durch. 
Mit dem neuen Kursprogramm stehen über 400 Kurse zur 
Verfügung.

TÜV AUSTRIA Prüfmanagement

Das TÜV AUSTRIA Prüfmanagement wird individuell auf 
Gemeinden und Organisationen angepasst. Es kennt die 
relevanten Gesetze und Regelungen die anzuwenden sind 
und verschafft Ihnen so einen Gesamtüberblick.

Lassen Sie sich beraten!

Für alle Fragen stehen Ihnen die Experten 
des TÜV AUSTRIA zur Verfügung.

Vereinbaren Sie einen Termin, wir beraten Sie gerne!

Frau Diana Knabe
TÜV AUSTRIA Campus
TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge 

Tel.: +43 (0)504 54-6093
Fax: +43 (0) 504 54-76093
diana.knabe@tuv.at
www.tuv.at/gemeinde

Wir unterstützen Sie gern als kompetenter Partner an Ihrer Seite!
TÜV AUSTRIA – Ihr Partner zur rechtssicheren Gemeinde

Gemeinden haben einen großen Einfluss auf den Lebens-
raum und die Zukunft ihrer Bewohner. Ihre Vertreter be-
einflussen maßgeblich die Lebensqualität mit einer Vielzahl 
von Aufgaben wie z. B. die Hygiene in der Trinkwasserver-
sorgung, Hygiene & Sicherheit in öffentlichen Gebäuden, 
die Sicherheit auf öffentlichen Veranstaltungen oder den 
zahlreichen Freizeiteinrichtungen, vom Spielplatz angefan-
gen bis hin zum Kletterpark. 
Mit steigender Attraktivität und vorhandener Infrastruktur 
(Hotelanlagen, Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdig-
keiten) gewinnt auch der Tourismus, als weltweit größter 
Wirtschaftszweig, immer mehr an Bedeutung und prägt so 
das Leben der Anwohner mit.

Die Bürgermeister und Amtsleiter stehen täglich vor der 
Anforderung, ihre Gemeinde noch sicherer, sauberer und 
weiterhin attraktiv für ihre Bürger und Gäste zu gestalten. 
TÜV AUSTRIA bietet jegliche Unterstützung in der Fülle 
der Aufgaben und steht als kompetenter Partner zur Seite.

Unter dem Motto: „Mit dem TÜV AUSTRIA zur rechts-
sicheren Gemeinde“ bietet der TÜV AUSTRIA dieses 
Jahr auch kostenlose Roadshows in allen Bundesländern an. 
Wo können wir unterstützen? 

Photovoltaik-, Biomasse-, und Biogasanlagen

Für die Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-, Biomas-
se- und Biogasanlagen ist die Einhaltung einer Vielzahl von 
gesetzlichen und behördlichen Forderungen relevant:

 – Europäische Vorgaben (Seveso III, Europäisches 
Schadstoffregister, usw.)

 – Bundesrechtliche Bestimmungen (Gewerbeordnung, 
Elektrotechnikgesetz, Wasserrechtsgesetz, Feuerungs-
anlagenverordnung, usw.)

 – Landesrechtliche Bestimmungen (Landes-Feuerungs-
anlagenverordnung, Landeselektrizitätswirtschafts-
gesetz, Bauordnung, Naturschutz, usw.)

 – Bescheide (Auflagen)

Prüfungen nach § 82b der Gewerbeordnung

TÜV AUSTRIA ist die einzige akkreditierte Stelle für Prü-
fungen nach §82b GewO. Jeder genehmigte Gewerbebe-
trieb ist zu prüfen, ob er dem Genehmigungszustand und 
den sonstigen gewerberechtlichen Bestimmungen entspricht. 

Diese Prüfung ist fünfjährlich durchzuführen. Eine geson-
derte Aufforderung durch die Behörde ist nicht erforderlich 
(Bringschuld des Betriebes). Begehungen durch Behörden-
organe ersetzen keinesfalls diese gesetzliche Prüfpflicht.

Prüfung gem. § 134 Wasserrechtsgesetz

Begehung und Aufnahme der wasserrechtlich relevanten 
Anlagen:

 – Öffentliche Wasserversorgungsanlagen (z. B. Brunnen, 
Quellen)

 – Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen, Ölabscheider)
 – Behälter für wassergefährdende Stoffe (Lagertank für 

brennbare Flüssigkeiten oder Laugen)
 – Leitungen zum Transport wassergefährdender Stoffe 

(Zubringleitungen und Transportleitungen)
 – Auffangwannen

Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen

Ein gutes Spiel- bzw. Freizeitgerät zeichnet sich vor allem 
durch folgende Eigenschaften aus: hoher Spiel- bzw. Er-
lebniswert, Attraktivität und Sicherheit – TÜV AUSTRIA 
geprüft. 

Spielwert und Attraktivität müssen bereits bei der Konzep-
tion eines Spielgerätes überlegt werden. Die Sicherheit ist 
weitestgehend von der Ausführung, aber auch von der Auf-
stellung und Anordnung vor Ort abhängig.

Veranstaltungsgesetz

Der Inhaber einer Veranstaltungsstätte hat diese regelmä-
ßig darauf hin überprüfen zu lassen, ob sie der Bewilligung, 
sonstigen Auflagen und den gesetzlich Vorgeschriebenen 
Prüfungen entspricht. 

ÖNORM B 1600: Barrierefreiheit

Entsprechend dem Bundes-Behinderten-Gleichstellungs-
gesetz müssen Gebäude „barrierefrei“ gemacht werden, 
damit sich Menschen mit Behinderungen selbstständig 
fortbewegen können und freien Zugang zu Waren, Dienst-
leistungen und Informationen haben.
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